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Gemeindeamtliche Bekanntmachungen

Tipp zum Thema Wasserverbrauch. Um unangenehme Über-
raschungen bei der Verbrauchsgebührenabrechnung zu ver-
meiden, möchten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse dazu an-
halten, das heißt am besten monatlich, Ihren Hauptwasserzähler 
im Keller selbst abzulesen und den Wasserverbrauch zu kon-
trollieren. Wenn keine Abnahme von Wasser durch Spülma-
schine, Waschmaschine, Toilettenspülung oder sonstigen Ent-
nahmestellen vorliegt, muss das Zählwerk stillstehen.
Die häufigste Ursache für Wasserverlustmengen sind Undich-
tigkeiten an WC-Spülkästen und den Überdruckventilen für die 
Warmwasseraufbereitung. Regelmäßige Kontrolle hilft Geld und 
Ressourcen sparen! Beim Vergleich der monatlichen Ablese-
stände können Sie Unregelmäßigkeiten schnell erkennen und 
entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.
Wir verweisen hierzu auf unsere Wasserabgabe- und Entwässe-
rungssatzung mit den jeweiligen Beitrags- und Gebühren- 
satzungen, wonach entstandene Schäden und Verluste nach 
der Zählereinrichtung der jeweilige Grundstückseigentümer zu 
tragen hat.

Festveranlagte Müllsäcke 2022. Wir möchten alle Haushalte, 
die jährlich Müllsäcke erhalten, darauf aufmerksam machen, 
dass die Müllsäcke für 2022 nun in der Allgemeinverwaltung  
der Gemeinde bei Frau Schmidt in der Allgemeinverwaltung  
abgeholt werden können. Ferner möchten wir darauf aufmerk-
sam machen, dass die Müllsäcke spätestens bis 30. Juni 2022 
abgeholt werden müssen. Bürger, die nach dem 30. Juni 2022 
ihre Säcke abholen möchten, bekommen nur noch den ent-
sprechenden Anteil für das restliche Jahr, inklusive des laufen-
den Monats (z.B. Abholung am 10. Oktober 2022 = Oktober, 
November und Dezember, entspricht entweder 3 x 50-Liter-
Säcke oder 1 x 50-Liter-Sack und 1 x 100-Liter-Sack).

Corona-Testzentren in Wiggensbach 
BRK-Bereitschaft Wiggensbach. Jeden Samstag von 10.00 
bis 12.00 Uhr in der Grundschule Wiggensbach, Jugendstr. 6.  
Keine Terminreservierung notwendig! Bringen Sie zum Test  
bitte ein Dokument (z.B. Personalausweis, Reisepass, Führer-
schein) mit. Im Anschluss erhalten Sie vor Ort eine Bescheini-
gung über das Testergebnis.

Teststation Wiggensbach. Ermengerst, An der Säge 7. Nach 
vorheriger Anmeldung unter www.teststation-wiggensbach.de.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis und eine FFP2-Maske 
mit. Im Anschluss erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Hinweise zum Widerspruch 
gegen die Übermittlung von Daten
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien 
und Wählergruppen. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs.1 
Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft über den Familien- 
namen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift erteilen. Die Über-
mittlung der Daten erfolgt nur im Zusammenhang mit Wahlen 

und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene  
und nur in den sechs Monaten der Wahl oder Abstimmung  
vorangehenden Monaten. Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigen dürfen nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger der Daten 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Sie haben  
die Möglichkeit der Übermittlung der Daten zu widersprechen. 
In diesem Fall werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung  
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem  
Widerruf.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläum an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 Bundes-
meldegesetz bei Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder 
Rundfunk, Auskunft aus dem Melderegister über Alter- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Dabei werden der Fami-
lienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift und das Datum  
und Art des Jubiläums übermittelt. Altersjubiläum sind der  
70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläum sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Sie haben die Mög-
lichkeit der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der  
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betrof-
fene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem  
Widerruf.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 Bun-
desmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften er-
teilen. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden. Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung  
der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei allen  
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Nach 
§ 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern Sie hierfür tauglich 
sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März 
den Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden (§ 58c Abs. 1 Soldatengesetz). Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine  
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch den Familien-
angehörigen eines Mitgliedes dieser Religionsgesellschaft.  



Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner  
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf  
die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen Daten  
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen  
Religionsgesellschaft und derzeitige Anschriften übermitteln, 
außerdem Auskunftssperren gemäß § 51 Bundesmeldegesetz 
und das Sterbedatum. Sie haben die Möglichkeit, der Übermitt-
lung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbin-
dung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Melde-
behörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis auf Widerruf.

Sie finden www.twitter.com/Wiggensbach_OA
uns auch www.facebook.com/Markt.Wiggensbach
unter: www.wiggensbach.de

Ende der gemeindeamtlichen Bekanntmachungen.
Verantwortlich für den gemeindeamtlichen Teil:

Thomas Eigstler, 1. Bürgermeister des Marktes Wiggensbach 
Marktplatz 3, 87487 Wiggensbach

Bürgermeister

S PRUCH DER WOCHE
  Lange genug warten zu können ist das eine Geheimnis 

jeden Erfolges. Nicht zu lange zu warten das andere.


